
 

 

 

Stadt Lippstadt         

Friedhofverwaltung                                                                     

Ostwall 1 

59555 Lippstadt  

 

 

Antrag auf Genehmigung nach den Vorgaben der Friedhofssatzung                                          

 

 

 

                                                               

                                                                 

Name der/s Nutzungsberechtigten 
 
 
 

Anschrift der/s Nutzungsberechtigen  

 

Verstorbene/r  (Name, Vorname) 
 
 
 

Friedhof/Feld/Reihe/ Grab-Nr./Grabart 

 

Beschreibung des Bauwerks 

        Grabmal  Grabeinfassung 
vor Ort einzumessen 

     Grabplatte   Gedenkplatte 

 
Material  
 

    

 
Bearbeitung 
 

    

 
Maße 
(HxTxB) 
 

    

 
Beschriftung 
(Art, Farbe) 
 

    

 

Sockel 

 

□  zur Aufstellung eines Grabmals 
 

□ einer Grabeinfassung 
 

□ einer Grabplatte 
 

□ einer Gedenkplatte 
 

Material 
 
 

Maße 

 

Antrag eingegangen am _______________________ 

Antrag genehmigt am  _______________________ 

Unterschrift    _______________________ 
(Friedhofsverwaltung) 

   

 



 

Skizze im Maßstab 1 : 10 

(Vorder- und Seitenansicht, Schrift, Ornament, Fundamentierung und Verdübelung)  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Hinweis:     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Falls der Antragsteller vom Nutzungsberechtigen abweicht, versichert der Antragsteller durch seine 
Unterschrift, dass der Nutzungsberechtigte sein Einverständnis erteilt hat. 
  
Nach Ablauf des Grabnutzungsrechts ist das Bauwerk vom Nutzungsberechtigten zu entfernen. 

 
 
 

 

Datum/ Unterschrift/ Stempel des ausführenden Betriebes Datum/ Unterschrift der/s Nutzungsberechtigten 

Die Errichtung von Grabmalen sowie Einfassungen und deren Veränderungen bedürfen 

stets der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

Das Grabmal, die Einfassung und die Grab-/Gedenkplatte ist Eigentum des 

Nutzungsberechtigten. Daraus ergibt sich die Pflicht zur Gewährleistung der 

Standsicherheit während des Nutzungsrechts. Die Erstabnahme ist vom Steinmetzbetrieb 

durchzuführen. Eine Abnahmebescheinigung wird unaufgefordert nach Aufstellung bei 

der Friedhofsverwaltung eingereicht. Rechtsgrundlage ist die jeweilige geltende 

Friedhofssatzung.  

Der ausführende Betrieb verpflichtet sich, gemäß § 4a Bestattungsgesetz NRW, 

ausschließlich Steine ohne ausbeuterische Kinderarbeit zu verwenden. 


